
Zusammengefaßter Monatsausweis gemäß § 25 Abs. 2 KWG
(Übergeordnetes Unternehmen einschließlich nachgeordneter Unternehmen mit Sitz im Inland und im Ausland)

Übergeordnetes Unternehmen           Institutsgruppe / Finanzholding-Gruppe           
(gemäß § 13b Abs. 2 KWG)

Ort           Institutsnummer           Prüfziffer   Stand Ende           
Die angegebenen Beträge lauten auf Mio Euro

QB 1
Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Nichtbanken (Nicht-MFIs) 1)

Forderungen an Nichtbanken (Nicht-MFIs)
               Buchforderungen

mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist

Schuldner bis 1 Jahr
einschließlich

von über 1 Jahr
bis 5 Jahren
einschließlich

von über
5 Jahren

insgesamt
(Spalte 01 bis 03)

01 02 03 04
Inländische Nichtbanken

Leerposition 111                                                                 

Versicherungsunternehmen 112                               

sonstige Finanzierungsinstitutionen 113                               

Sonstige Unternehmen (ohne 112 und 113) 114                               

Unternehmen (111 bis 114) 110

wirtschaftlich selbständige Privatpersonen 2) 121                               

wirtschaftlich unselbständige Privatpersonen 122                               

sonstige Privatpersonen 123                               

Privatpersonen (121 bis 123) 120

Organisationen ohne Erwerbszweck 130                               
Inländische Unternehmen und Privatpersonen
(einschl. Organisationen) (110 + 120 + 130) 100

Bund 3) 210                               

Länder 220                               

Gemeinden und Gemeindeverbände 4) 230                               

Leerposition 240                             

Sozialversicherung 250                               

Inländische öffentliche Haushalte  (210 bis 250) 200

Inländische Nichtbanken (100 + 200) 300

Ausländische Nichtbanken
Unternehmen und Privatpersonen 421                               

öffentliche Haushalte 422                               

Ausländische Nichtbanken (421 + 422) 400

Summe Nichtbanken (300 + 400) 500

QB 2
Verbindlichkeiten gegenüber Nichtbanken (Nicht-MFIs)

Verbindlichkeiten (ohne Spareinlagen) (gemäß QV 2 222)
mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist

Gläubiger
täglich fällig

bis 1 Jahr
einschließlich

von über 1 Jahr
bis 2 Jahren
einschließlich

von über
2 Jahren

insgesamt
(Spalte 01 bis 04)

01 02 03 04 05
Inländische Nichtbanken

Leerposition 111                                                                                 

Versicherungsunternehmen 112                                         
sonstige Finanzierungsinstitutionen 113                                         

Sonstige Unternehmen (ohne 112 und 113) 114                                         

Unternehmen (111 bis 114) 110

wirtschaftlich selbständige Privatpersonen 2) 121                                         

wirtschaftlich unselbständige Privatpersonen 122                                         

sonstige Privatpersonen 123                                         
Privatpersonen (121 bis 123) 120

Organisationen ohne Erwerbszweck 130                                         
Inländische Unternehmen und Privatpersonen
(einschl. Organisationen) (110 + 120 + 130) 100

Bund 3) 210                                         

Länder 220                                         

Gemeinden und Gemeindeverbände 4) 230                                         

Leerposition 240                                    

Sozialversicherung 250                                         

Inländische öffentliche Haushalte  (210 bis 250) 200

Inländische Nichtbanken (100 + 200) 300

Ausländische Nichtbanken
Unternehmen und Privatpersonen 421                                         

öffentliche Haushalte 422                                         

Ausländische Nichtbanken (421 + 422) 400

Summe Nichtbanken (300 + 400) 500
1) Hierzu zählen u.a. Kreditinstitute, die nicht als MFIs gelten, Finanzdienstleistungsinstitute im Sinne des § 1 Abs. 1a KWG, Finanzunternehmen im Sinne des § 1 Abs. 3 KWG. Ausführlichere Erläuterungen siehe

Deutsche Bundesbank, Bankenstatistik  Richtlinien, Statistische Sonderveröffentlichung 1.
2) Einschließlich Einzelkaufleute
3) Einschließlich Sondervermögen des Bundes
4) Einschließlich aller kommunaler Zweckverbände (d.h. mit hoheitlichen und / oder wirtschaftlichen Aufgaben)

Nur für Vermerk der BBk
     HV/Fil.   Kontrolliert
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